
5109 der Beilagen zu den stenoaraphischen Protokollen des Bundesrates 

Beschluß des Nationalrates vom 17. November 1995 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert wird 

(Antimißbrauchgesetz) 

Gesetzentwurf in 382 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, XIX. GP, samt Änderungen in der Zweiten Lesung. 
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.w .' A. :"':'.~ \,~l~.-: ~ .j • ...i. : ;_~, I ." .. . ,---
, Bundesgesetz. mit dem das Au.dänderbeschäftigungsgesetz. c.1a.'i Allgemeine 

.\ SoziJl ... ersicherung~2esetz und das Arbeitsvertr32Srechts·AnDassun2s2eserz lZeanderr \\Ir:J 
) ...,.-.-. - -. .. .. ... 
) (AmimißbrJul.:h'lZesetz) J :.er ~a,,' -::;u -3t, ="-': ::asen I C4M1\: T $' 

) 

:.as A1lS.länöeri::esa:a:ft~qunc;sqe .. u (Auall!G). !:GBl. ~. ::'8/1975. zuJ.atn 
;eatla8%'1: :::.:= das ~u !GBl. :Ir. 2S7/:'99'. w~ W~. fal~ ~: 

( 

1. § 1 Abs. : 1';:. a lauur:: 
- e I .~\Jsl!.!':der hi:s:'=~: 1 ic~ i~=ar 7a.e:.;-kaieen als 
=esaer~~q~:;li~äar von See- ~d Si~~an3chif!an. es se: 
Ce!'1n. sie ul::an ei::e :"!t:.;:<ei: bai !!i:e.~ trn'ee::sr.::en ~.:..:. 
Si':: :.: .Bun:esqeCie~ at,;s;-

/ka.§ 1 AJ::Js. 2 lit. f entfällt.. 

2· Im § 1 Ab6. 2 lit.. i wird der Str'icl:pemitt d:.rrC: einen ßais'trich arssut 
und tolgendsr Halbqu 4D;/fJfügt: 

. "sofern sie über eine Au:fant.hal~illi;u::q nad1 dem AufenWltsqeset%, 
aiBl. lfr. "66/1992, in der Fassunq EGal. Kr. 351/1995, verftl;en; jI 

3. '2Abs. 2 lit. c lautet:: 

"c' in ei.oem AUSbildtm;sverhältni.a. ainsc:hlie.Bl.1c der T:tti;Jceiten nad1 § 3 
Abs. 5." 

J 3. • ::.-:: § J .>\1:3. ~ ~'::: = ,I ~ =-= ;" 9W'e~.!.s da.s 
~ •. __ ...... '~o"'~~""-e • .... G ... ~_·-.:s""'''''~·.JI1'1';-·''g ~ .. __ .... _ __ I .. _ ....... ." ...,,"-- __ • _ ..... ~ _ .... _ ... c:... ...._,-.... • 

• :", ... ·nze·-.... ~sc: .. _~_·_- . ·-.. e .. :s l ' •••• ~ - ••• _." _, .... .JJ.I1Iiiiii Q-~:6""'.::I .:_.;:~ ____ ..... _rs ...... zC'. 

:'/or: • er:a ... ~: . 
eres!':': =d~.:-

J :J...§ 3 Abs. 5 lautet: 

4- ~ (5) Ausländer, die 
a) ausschließlich zum Zwecke der Erweiterung und Anwendung von Kenntnissen 
zum Erwerb von Fertigkeiten für die Praxis ohne Arbeitspflicht und ohne 
Entgeltanspruch (Volontäre) oder 
b) als Ferialpraktikanten 
bis drei Monate beschäftigt werden, bedürfen keiner Beschäftigungsbewilligung. 
Verrichten Ausländer Hilfsarbeiten, einfache angelernte Tätigkeiten oder 
Arbeiten auf Baustellen, liegt kein Volontariat im Sinne dieses Bundesgesetzes 
vor. Als Ferialpraktikum im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt nur eine Tätigkeit, 
welche Schülern eines geregelten Lehr· oder Studienganges an einer 
inländischen Bildungseinrichtung mit Öffentlichkeitsrecht zwingend 
vorgeschrieben ist und während der Ferien ausgeübt wird. Die Beschäftigung 
eines ausländischen Volontärs oder Ferialpraktikanten ist vom Inhaber des 
Betriebs. in dem der/die Ausländer/in beschäftigt wird, spätestens zwei Wochen 
vor Beginn der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
und der Arbeitsinspektion anzuzeig::-.> 

( Die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice hat binnen 
zweier Wochen eine Anzeigebestätigung auszustellen. Nach Ablauf dieser Frist 
~ .. ~ ... : .... 1:1.--..... 1-.;11 ... ;,.. .... ,.. .... " ..... ~ •• ".."" .6#f1111a" A ,'t!!It~.ISIl. ,pt,. "'8. A ........ : ......... ,a"'.a.;,. •• n" 
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3e. § 3 Abs. Ö lauee~: 

'(5) cis 3eschäfti;unqs~ewilli~~Q, die 
E::tsendecewilli;ur.c; oder dis Anzeiqe.baseaeiqunq ist -,orn 
Arbeitqe~er ~ Betrieb. eine Ausfer~1qunq der 
a.schAf~igu.,q~bewilligur.q, der entsenaecewilligunq oder :e: 
Ar.:ei~sbest4ti~q, der Ar~eitser14ubnis oder des 
sefreiur.;sscheins VQm AuslAnder an der jeweiligen 
A:=e~csstalle zur Einsichtnahme bereitzuhalten.-. 

Li § 3 flird fol~ Abs. 8 angef{Jgt: 

"( 8) Ausl.äDdischen Fam11ienanr;ehör1gen eines ästarra1ch1scban StaatsbOr;ers 
im Sinne des § 1 Abs. 2 lit. 1 ist var der erstmlUioen Aufnabzle einer Beac:bä!
ti9W19 von der regionalen Gesdläftsstelle des Arbeitamarktaervic:a. in deren 
Sprengel sich ihr Hauptwotmaitz befindet, eine Bestätigung aus~ellen, daß 
die Vorausset.%tmJ;en des § 1 Abs. 2 lit. 1 vorlieQen." 

,4a. Cem § 9 ~ird folgender Abs. 5 angef~ge: 

'(5) Die Absatze 1 bis 4 qelten fur dan Widerruf der 
E~t9~ndebewilliqunq (§ laJ sir~qemaß.' 

4b. § 13 b Ab~. 2 la~:ec: 

'(2) Die sich aus de~ Fesesetzunc; von HOchst%ahlen q~zß 
~en §§ 12 a, 13 und 13 a er;ebsnden BeSChrankunqen sin: t9~ 
jer Erteil~~q von Seschafti~~r.gsbewilli;unqen f~r 
a~s!3r.dische Kunseler :§ ~ al, bei der Ertsilung von 
:::n:ser.decewil:iqun;en (§ ::: I ''':~~ b~i der Ausstellung .:~~ 
~ze~;eb9Sca~~~~nqen i§ 1 ~s. SI nic~~ an%uwenden.~ 
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)../ 

4c. § l4 a Aas. 2 wird folgsnder Saez angerügt: 

Neer oreliche Geltungsbereieh der Arceitserlaubn1s erfaß~ 
:ei wee~elncan 3esch4ftiqunqsorcen bei einem Arbeitgeber 
~lle betroffan~~ Sundesl4nder.-

t;:!. § 14 d Abs. 3 rN"eiter Sdtz lautet: 

Moer or:lic~a Geltunqsbereich kann bei saisonal beaingeen 
~r.:ers=hiedli=hen aes=haftiqungsor~en auf den 3ereich 
~ehrer9r Sunde~lAnder ausgedehnt wercen.-

4~. Die C~erscbrife des § 18 lautet: ·Vorausseczungen für 
die 3eschäftig-..zr:.g; Enesendebewilligung-

4r. § 18 Abs. 1 laueet: 

-'1) Aus14nder, die von einem ausländischen Arbei=;eber 
o~~e einen 1m Bundesgebiet vorhandenen Betriebssitz im Inland 
==sehäftigt werden, bedürfen, soweit im ~olgenden nicht 
anderes bestimme ist, einer BeschAftiqungsbewilliqunq. Dauern 
diase Arbeiten nieht ~L~qer als secns Monate, bedürfen 
Ausländer einer Entsendebewilligung, welche 14ngseens fur die 
Caue: ven vier Monaten Qrc.i~e werden darf.-

4g. § 19 .~s. 3 laueac: 

-{3) Die Enesendebewilligunq gil~ nicht als 
Beschaftigunqs~ewilliqunq im Sinne des § 1 Aha. 3 Z 1 das 
Au:~~halesgesec:es.· 

4b. § l8 Ab~. 4 l~ueet: 

• (4) Dauert die im Abs. 1 genannte Sesch4ftigunq langer 
als vier Monate. so ist eine Besch4ftiounqsbewilliqunq 
erforderlich. Der An~rag auf Ertailunq der 
3esch4ftigungs~8Willigunq ist jedenfallS nach vor Ablauf des 
vierten MOnates naen Autnahme der Arbeitsleistung vom !r_~er 
des Secr1abes, in dem der Ausl4näsr basch4feiqt wir:. bei der 
z~sc!ndigen reqionalan Gesehäftsscelle des 
Arbeitsmarktservice einzubringen.-

4i. In. § lS Abs. S. 6 und 7 wird jewei.ls dar AU$druck 
• Bescil4.:fe j. gun gSbewi 1 1 i gung. duren den Ausc:iruc:k 
·Entsendebew:tlligung- ersecze. 
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4j. § 18 AC$. 8 l=ucec: 

-(8) Sei Ertailunq einer Er.tsendeoe~illiqunq oder einer 
sescr.afti~~nqstewilligunq für einen betriabsentsandten 
Aus15nder kann !~r den Fall, daß es sich um Ar~ei:sleistungen 
handele, die von I~lanäern nic~t erbrache werden können, von 
der ?rüfu~;, cb die ~aqe ~nd Entwicklur.g das Arbeitsmarktes 
die ee5ch!f~i;~~q zuläßt. abqe$ehen werden." 

4k. § 18 Abs. l1 cis l4 enef~llt. 

41. ;~ § ~9 Abs. l, Abs. 2 ~nd Abs. 5 erster Satz, i~ § 
20 Abs. 1 sc~ie i~ § 25 ~ird jeweils nach d~ Worr 
·aesch~fc;gur.gscewilligung· die Worcrclge ·cder 
~rH::sendei;e~.,il~igt;::~· ei;lge~;1ge. 

~~. Dem § 20 Abs. 6 wird folge~cer Sac% angetügc: 

·~leiches gilc tür die Anza~qabest!:iqunq nach § 3 Abs. 5 
und fur ctie Entsende=ewilli~q nach § 18.~ 

4n. § 27 ACs. 2 14ucec: 

·(2) Die regionalen Gesch4ftsstellen und die 
r.ar.desgeschäft.sstellen des Artleit.sIr.arktservice und die 
Ar~eiesinspektorate ha~en die zustAndigen BahOrden zu 
verständigen. wenn sie im Rahmen ihrer T4t1qkeit zu ~em 
beqr~deeen Verdach~ gelanqen, daß bei der Seschafei~~g 'lcn 
Ausländern eine C~ertrecur.g sozialversicherungsrecht.licr.er. 
f~nanzrech:l!~~er oder gawerbare:helicher Vorschriften 
vorliegt. 4 

40. Dem § 27 wird folgtUldar Abs·. 5 angel'llgC: 

·eS) Gelangt eine SehOrde oder Offantlich-rechtlic~e 
KO~er~:hAfe im RAhman ihrer TAtigkeit zu dem begründeten 
Verdacht. dAß eina Obereretunq nach diesem Sundesgesetz 
vorlieqe, so ise sie verptlich:et, die zustAndigan 
Gesch4ftsstellen des Ar:eicscarktservice oder das zuständ~~e 
A:esicsinspekeorae zu verse4ndiqen.-

4p. Nach § 27 wi.rd folgender J 27 a same O'ber.,c:brifc 
eingeztigc: 

·CacenUtlermitelunq 

§ 27 a (1) Dia GescrAf:sstellen des Ar~eits.markcservi=e 
sind v~rpflichtet. der Arbei:sinspektien all. zur Wahrner:.~~q 
der in dan 55 26, 27 und 2Sa Aus133 ~ertragenen Aufga:e~ 
n:: ..... endigen pers~nlic~e!'l. a·.l! :as Artleit.s" und 
Seschaf:igungsverhAltnis bez~qer.en Oaten von ausl'ndische~ 
Arb8icr.e~~ern und deren Ar=aicqecern automae1onsuntersc~~~: 

5109/BR der Beilagen - Änderungen im Plenum NR (gescanntes Original) 5 von 10

www.parlament.gv.at



/ 
in einerftl: di.a Arbei:sinspekCion cechnisch gee,.qnecen For:n 
:<cstenlos :zu übe~t~sln. 

(2) Die Ober.mit~!unq von Dacen durch die 
ArDe1tsinspektorate an die GescbAftsseellen des 
Arbeicsmarkeservica zur Wahrnehmung der diesen in diesem 
aundesgesee: ~~ertr~qenen Aufgacen ist zulassiq.· 

4q. § 28 Aas. ~ Z 1 lit. a lautet: 

-al entgegen dam § 3 einen Ausl!nder beschAfci;c. für den 
Neder eine eescr~ftiqungsbewi:ligunq (§ 4) er~eil: noch eine 
.~zei7ebest~cig~~g (§ 3 Abs. S) oder eir.e Arbeicserlaubnis :§ 
14 a) oder e~n Befreiunqsschein (§ 15) ausgescellt wurde. 
ode::- II 

4r. Im § 28 )..bs. 1 Z 1. 11.:. b ...,ird der Klamznerausdru::Jc 
durcb die Wortfolge ~oder Entsendsbewilligung· ersecze. 

4s. Im leezten Halbsacz des § 28 }~s. 1 Z 1 ~~rd die Zahl 
-=.000· durcn -10.000·, die zahl -10.000- durc~ -20.000- und 
die Zahl -20.000· durch -40.000· er$eczc. 

4t. § 28 Abs. 1 Z 2 lic. a und blauten: 

-a) entgegen dem 5 J Abs. J und " einen Aus14ndar 
besch4f~igt, or~e die BeschAftigunq der zust4r.digen 
reqionalan Geechäft3seelle des Ar=e1ts~.rkeservice 
anzuzeigen, 

0) entgegen den § :a Abs. 5 un~ 6 die Ar=eitsleisc~~gen 
eines Aus14r.ders in Anspruch n~. ohne die Beschäftiqunq 
der zust~digen regionalen GeschAftsstelle des 
Arbeitsmarktservice reChtzeitig anzuzeigen,· 

41J. § 28 Abs. 1 Z 2 lie. d WId E wird der Au.sdruC:Jc -den 
Arbeiesinspektoracea, dsn regionalen G.6cb4fCsscellan una d8ft 
~4ndesge$eca~tsst.llen de. ArbeiCsmarktservica sowie den 
Tr~gern dfU' KranJcanversicJlarung- durcl1 den Ausdruc:k "den .im § 
2! Abs. .1 genannt en BebOrden und Rechtstrclgern - er$eczt. 

4v. Im S 28 Abs. 1 Z 2 letzter Halbsatz wird die 
worefolge -~t Geldstrafe ·~n 2 000 S bis Ja 000 S;- du:c:h 
dis wore~olge-mit Galdscrafe von 2 000 S bis 30 000 S. ir.J 
Fall der llc. c: bis f von JO 000 S bis 50 000 S;- ersetz:. 
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V we.ld.e" 
...) • Dem § 28 JU.E6-

•• (51 Oie sezirksverwalt,\l%'lQSbe.hörda hat bei Obertretuogen nach Abs. 1 % 1 die 
unberechtiqte Besc:häftiQunq eines Auslän:1ers zu schle<:hteren tohn- un:1 Arbe1t.s
~ als sie die jeweils anzuwendenden Hermen der kollelctiven RechU9&
staltunq vorsehen, bei der Strafbemessunq als besoaders erschWeren:! zu berOc:Jc .. 
sichti;en. 

( 

. {ne~ § ~ i werden f; Z ge:;Q8 Ab.. ~ tUld "I 4i1q.fllgC:( 1-( 7J 
(6} Qem4a Abs. l Z 1 ist neben dem BeschAf:iger auch 

sein Aufcraqqe~er :Generalun~ernehmer) zu bestrafen. sofern 
der Auftrag im Rahmen der Tätigkeic des Auftraqqebers als 
Cnternehmer Qrfol~c. 

(7) Wird ein Ausländer in Betriebsräumen, an 
Arbeitsplätzen oder a~f auswärtigen Arbeitsstellen eines 
Untsr~ehrner.s angetroffen, die im allqsmeinen Secriebsfremden 
niche zugänglich sir.d, ist das Vorlieqen einer nach diasem 
3un:esqesetz ur~er~chtigeen Beschäftiqunq von der 
Bezirksver~alc~~qsbeh6rde ohne weite=es anzuner~~~, wenn der 
Besch3fciqer nicht q!aubhafc ~achc. aaS eine unberechci;~e 
Bescr.3fti~~nq nicr.: vorliege.-. 

5a. § 28 4 samt Oberscr.rifc laucee: 

·Betail!.~unq am Verwaltungsstrafverfahren 
und Sescellunq von verantwortlichen Seauferaqten 

§ 28 a. \1) C45 Argeiesinspektorac hat in 
Verwa:~ungsstrafverfahren nach S ,8 Abs. 1 Z 1, nach § 28 
Abs. 1 Z 2 lie. c bis f dann. wenn die Obertrecunq die 
Cberwach~q der Ei~~ltunq dar aest~qen dieses 
aundesgeseczas äur:n das Arbai:sinspektorat betrifft, 
Parteistellunq und is~ berechtigt. Serufunq ge~an Beschei~e 
sowie Einspruch gegen Strafverf~gungen zu erhaben. . 

(21 Stellt das Arbeitsinspektora~ eine Obertreeunq fest. 
d.ie nach 

1. § 28 Abs. 1 Z 1 
2. S 28 Abs. 1 ~ 2 lie. c bis f 

zu :escrafen ist. hat das Arbeitsinspektorae Strafanzeiqe an 
dia zust4n41qa Verwaltungsstr~fbahOrde zu erstatten. im Fall 
:1er Z 2 nur dann, wenn die Obertretunq die ~.rwac:hunc; der 
!inhaltunq der Beseim=un~.n dia... Bundesgesetzes durch das 
Arbeicsinspektorat betr1f!t. Mit der Anzeige ist ein 
bese~ces Strafausmaß ru bean~raqen. 

(3: Oie aestallunq von verantwortlichen !eauf~raqten 
qamAß S 9 Abs. l und 3 des Verwaltungss~rafges.t%8S 1991 -
VScG, BGB1.Nr. 52, in der jeweils geltenden Fassung, f~r die 
E1nhaltunq dieses Bundesgeseczes wirä ers~ recht5wirksAm# 
nachdem beim zuscandigen Arbeicsinspektcrat eine schrif~l~=~a 
Kiteeilung aber die Sestellung samt ein~ Nachweis der 
Zust~g des Bestellten eingelangt ist. Dies gilt nich~ fUr 
die Bestellung von v.r~~twortlichan Seauftra~an auf 
Verlangen der SehOrde qamAß § 9 Abs. 2 VSeG. 

(4) Der Arceicgebar hat den Widerru~ der Sestallunq ~d 
öas AUSSCheiden von veranewortlichan aaauftrageen nach Abs. 3 
dem zus~andig8r1 Arbeitsir.spextorat unverznglich schrift:~cn _ ..... ~ ... ,....... . 
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382. 01.. ~ 

6. § 28 b llmtst: 

"6 28 b. (1) Der Bunde8llli.nister für ArDe1t unc1 SOziales hat untemebmBm als 
Bietem, Bewerbern oder SUbunternehmern bei der Ver9abe öffentlicher Auftr~qe 
aJ.d deren AntIaq eine Beschainiqunq darüber auszustellen, daß sie nicht wegen 
ei.ner W4&ent11chen VQrletzunq dieees ~ues bestraft wurDen. 

(2) Eine wesentliche Verletzl.mg dieses Burdesqeseues U.age vor. ...enn in 
einer Betri~tätte ·oder auf einer auswärti9'U1 Arbeitsstelle eines unterneh
mens des Antra;stellers Ausländer entqeqen den Best.l.nunQen diese& 8UD:1esQeset
zes besc:bättiqt wurden und. entweder der Antragsteller in seiner Eiqensc:haft als 
Inhaber des lInteme.hmens. im Fall des § 9 Ahs. 1 VStG 8l.D zur Vertretung eines 
unt:9t'nehmens des Antragstellers nach außen berufenes Organ oder ein Qem!ß 
§ 28 a Abs. 3 für ein UnternehmRn des Antraqstellers von diesem bestallter 
verantwortlicher BellUft.raqur nach dem 31. Oktober 1993 C}Q1l\äß § 28 Abs. 1 Z 1 
rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Für Zwecke dQr Ausstallunq von Bescheini;unQetl nach Aha. 1 hat der 
Bun:::Sesminister fUr Arbeit. und SOziales eine zent.rale Rvidenz dlIr weqen wesent
licher Verle~n dieses BuD:l8SQeBeUes (Abs. 2) redltslcrlftig verhä..nqten 
Velllaltungsatrafen ZU führen. 

( .. ) Die Ausstellunq einer Bescbeinigung nach Abs. 1 darf weqen der era"ten 
nach dem 31. Oktober 1993 ertolqtan redltsJcrättiQen Beat.raf~ nicht verweigert 
werden. Im Fall der zweiten radlt.skräiti9l!!1 .BestrZl.tunQ ·sind Stra:fbe&.che.i.de nach 
Ablauf eines Jahres, im Pül. jeder weiteren Bestr~ naen Ablauf von zwei 
Jahren nach Eintritt der Rechtskraft nicht: mal1r zu berücksichtir;en. 

( 5) Die VerwalttmqSatraibehörden und die una.bhäagigen verwaltuno:ssenate a.im 
verpflichtet. cac:h Eintritt der Rechtskraft daIIl amdesminister für ArbA1t 1md. 
SoziAles unverziiqlich eine Ablichtucq von Strafbescheiden,. die sich auf ille
gale Aus~erbGsc:h.Uti;unq in UntamahrDen (Abs. 2) bezieben, ZU übe.rmitt.e.l.n." 

7. S JO 4 lautet: 

-5 30 a. Das Arbeiesinspektorat kann die Entziehung der 
Gewerceberechtigunq wegen wiedarholter unerlaubter 
Beschäftigung von Ausl4ndern beantragen. Das ...... . 
Arbeitsinspektora~ hat ~ Verfahren Pareeiatellung und 1st 
berechtigt, Berufung gegen Bescheide zu erhaben. Der . 
sundes~nist~r ~dr Arbeit und Soziales ist berechtigt, gegen 
Besche1de, d18 1n letzter Instanz ergangen sind. Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.-

8. Dem § 34 werden f'olgende Abs. 15 und 1& angerrJge: 

-Cl" 5 1 Abs. 2 lit. e und 1, S 14 a Abs. a und 3, § 27 
Abs. 2 und S. § 27 a, § 28 Abs. 1 Z 1 letzter Halbsatz, § 28 
Abs. 1 Z 2 ~it. d und f. § 28 Abs. 1 Z 2 1eczeer Halbsacz, S 
28 Abs. 5 b1~ 7, § 28 a und § 28 b sowie § 30 a in der 
r4SSunQ äes Bundesqesetzes BGB1.Nr. XXXX/1995 treten mie 1. 
J4nner 1995 in Kraft. 

(16) § 1 Abs. 2 lit. t. S 2 Ab •. 2 lit. c. S 3 Abs. 1,. 
2, 5, 6 und 8, S 9 Ab~. 5, S 13 b Abs. 2, S 18 Abs. 1 und 
Abs. 3 bis 8 sowie 11 bis 14, 5 19 Abs. 1. 2 und S, S 20 Abs. 
1 und 6, 5 25, S 28 Abs. 1 Z 1 lit. 4 und b sowie S 28 Ab •• 1 
Z 2 11t. a und b in der Fassung ä.s Bundesgesatzes BGSl. Nr. 
XXXX/1995 ere~en mit 1. Juni 1996 in Krafe.· 
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i 

-Artikel 11 -Änäert:.:g d •• All i ..t geme :an Soz~alversich.rungsge •• t=e. 

D~S Allgemeine So%ialversi~erur.qsgeset% _ ASVG ~GBl 
~Gr~1-~13/1347S55'19z~9let%t geände~e dur~~ das BundesqeS~t; . 
- g •• r. I S, ~1rd w~e ~Qlge geAndert: 

,... . l. Im § 111 wird der Ausd.:-.Jcx -.":%ir; Geld bis 6 000 -. 
'7ur: .. ~ den AUSdr.:~k ;::u:~ Geldser!J.re VC;l 10 000 S bi'; 30 Gao s, 
~ Wledernolungsral. ~e GelCsera~Q von Ja 000 S . ~ -0 000 

,$ - er=eez:. 1: .. ::1 J 

2 . .'Idcll § 559 wir:: fclg~nd.er J 550 d.Ilgef:::'~:: 

.:: 550. S ~ll ~~ dar Fassung ces EunaasqeSeCZ8S 
Nr. XXX/1995 tr~:~ ~~t 2. Ja=r.er 1;95 i~ Xrait. 8 EGB1. 

-Artikel IIJ -- ; 
Anderung des Arbeitsvertagsrechts-Anpassungsgeserzes 

,... -" 

, (91 Das Mbeitsvertagsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), BGB!. Nr. 459/1993, ZtJIetzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGEI. Nr. 450/1994, wird wie folgt geändert 

1. § 7 Abs. 2 lautet: 

1(2) Abs. 1 gift, unbescr.adet des auf das Arbeitsvertlältnis anzuwendenden Rechts. 
'zwingend auch für einen Arbeitnehmer. der von einem Arbeitgeber ohne Sitz in 
Österreich für Arbeiten im Rahmen einer Meitski'ätteüberiassung oder zur 

. Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach Österreich entsandt wird.' 
.. _---

2. Dem § 7 Abs. 2 wird folgender zweiter Satz angefügt 

I Der Arbeitgeber und dessen Auftraggeber als Untemehmer hatten aJs 
Gesamtschuldner für die Anspruche des Arbeitnehmers gemäß der vorstehenden 
Bestimmung in Verbindung mit Abs. 1.' 

3. Dem § 7 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt 

'(4) Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich. die Arbeitnehmer in den in Abs. 2 
angeführten Fällen nach Österreich entsenden, und deren inländische Auftraggeber 
haben die für die Entgeltermitttung (Abs. 1) notwendigen Unterlagen (z.B. 
Aufzeichnung im Sinne der Richtlinie des Rates über die Pflicht des Arbeitgebers zur 
Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein 

f 

Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen - 91/533/EWG sowie Unterlagen über die 
Anmeldung des Arbeitnehmers zur Soziafversicherung im Entsendestaat)GIII A~ (c,Hsaf:)

Drf i .... ,·.,.,/I2fA..ri.. bereitzuhaJten. sofern für den entsandten Arbeitnehmer in Österreich keine 
Soziafversicherungspflicht besteht 
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~i innerhalb eines Arbeitstages wechselnden Arbeits(Einsatz)o~n sind die erforde~iichen 

Unterlaeen am ersten Arbeits(EinsatzlOn bereitzuhalten. Erfolgtemc KontrOlle an emem der 
anderen-Arbeits(Einsatzlone. sind die Unterlagen binnen 24 Stunden dem KontrOllorgan 
nachweislich zu übermitteln. . "",ra eIn verste& gegen diese vOrsCi a;ftin 

festgestellt. Kann _. aaS - Arbeitsinspektorat eine Anzeige an die 8ezirkS-
verwaltungsbehörde ers-~en. Im übrigen haben die Träger der Sozialversicherung 
die Snhattung der soziaJversicherungsrechtlichen Bestimmungen und die 
Bundesämter für SoZiales und 8erundertenwesen die Einhaltung der Bestimmungen 
des Arbeitskräiteüberiassungsgesetzes, BGEi. Nr. 196/1988 in der geltenden 
Fassung, hinsichtlich der nach Österreich entsandten Arbeitnehmer zu überwachen.' 

4. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt 
tt§ 7 a. Sofem die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
faJlenden strafbaren Hanclung bildet. begeht eine Verwaitungsübertretung und ist 
von der 8ezir1<svelWattungsoehörde im Falle der Z 1 mit einer Geldstrafe von 5 000 
S bis 20 000 S, im Wiedemolungstall von 10 000 S bis 40 000 S urxi in den Fällen 
der Z ~ einer Geldstrafe von 30 000 S bis 120 000 S, im Wiedemolungsfaß von 

• 60 OCO Sbis 240 000 S zu bestrafen, . 
. 1. wer als Arbeitgeber onne Sitz in Österreich oder als inländischer Auftraggeber (als 
Untemehmer) entgegen § 7 Abs. 4 die erfordertic.'ien Untertagen nicht bereithält oder 
übermittelt _.. . . ..: .. 

2. wer als Untemehmer die Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers in Anspruch nimmt. 
dem das gemäß § 7 gebührende Entgelt vorenthalten wird. 11 

;. 5 .z 4 Abs. 1 Z 1 wird tolgenda Z j ange~tlg:: 

.2. § 7 .~s. 2. 4 unä 5 ~d 5 7a dieses Bunaesqeseczes. 
in der ~ass~g des S~=esqesec%es EGal. Nr. XXXXX, trecen mic 
1.1.1996 in Kraft.-
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